
 
 
 
Ablaufplan 
Studierendenpreis des Landkreises Stendal 2017 
  
Präambel 
 
Die besondere Innovationskraft im Landkreis Stendal basiert nicht zuletzt auf einer gelebten 
Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft. Die Hochschule Magdeburg-Stendal am 
Standort Stendal bildet für die Unternehmen in der Region bereichernde Quelle an Know-
how.  
 
Mit der Auslobung des „Studierendenpreises des Landkreises Stendal 2017“ möchte der 
Landrat diese erfolgreiche Kooperation von Wissenschaft und Unternehmen oder 
Sozialeinrichtungen im Landkreis Stendal noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit 
stellen. 
 
 
1. Wettbewerbsaufgabe 
  
Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen, die zum Zeitpunkt der 
Projektbearbeitung ordentlich an der Hochschule Magdeburg-Stendal am Standort Stendal 
eingeschrieben waren und ein Projekt in Kooperation mit einer öffentlichen Einrichtung, 
einem Unternehmen oder einer Sozialeinrichtung mit Niederlassung im Landkreis Stendal 
mit einreichen der Bewerbung abgeschlossen haben, können sich für den Studierendenpreis 
des Landkreises Stendal 2017 bewerben. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Connect 
You am 25.10.2017 statt. 
 
2. Teilnahmeberechtigung 
  
Teilnahmeberechtigt sind Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen der 
Hochschule Magdeburg-Stendal am Standort Stendal, die ein Projekt in Kooperation mit 
einer öffentlichen Einrichtung, einem Unternehmen oder einer Sozialeinrichtung mit 
Niederlassung im Landkreis Stendal mit einreichen der Bewerbung abgeschlossen haben 
und zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung ordentlich an der Hochschule Magdeburg-Stendal 
am Standort Stendal eingeschrieben waren.  
  
3. Terminübersicht 
  
bis 30.09.2017  Einreichung der Wettbewerbsbeiträge 
40./41. KW   Jurysitzung 
25.10.2017           Preisverleihung im Rahmen der Connect You 
 
4. Jury 
 
Eine unabhängige Jury bewertet die eingereichten Projekte und wählt aus allen 
Einsendungen das beste Projekt aus. Mitglieder der Jury sind: 
 
Dr. Denis Gruber  Landkreis Stendal 
Sebastian Stoll  Landkreis Stendal 
Christiane Rütten  Landkreis Stendal 
André Rummel  IHK Magdeburg  
Bernhard Brauer  Kreishandwerkerschaft Altmark 
Thomas Barniske  Innovations- und Gründerzentrum  
 



5. Dokumentation 
 
Über alle Sitzungen werden Ergebnisprotokolle angefertigt und innerhalb von 20 
Arbeitstagen nach der Sitzung allen Mitgliedern zugeleitet. 
 
6. Befangenheitsregelung  
 
Die Mitglieder des Gremiums dürfen weder beratend noch entscheidend mitwirken, wenn die 
Entscheidung einer Angelegenheit ihnen selbst oder folgenden Personen einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann: 

 dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach § 1 des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, 

 einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade Verwandten, 

 einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad Verschwägerten 
oder als verschwägert Geltenden, solange die die Schwägerschaft begründende Ehe 
oder Lebenspartnerschaft nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht,  oder 

 einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person. 

7. Preise und Anerkennungen 
  
Die Gesamtsumme aller Preise und Anerkennungen beträgt insgesamt 500 Euro. Die Jury 
verteilt den Betrag in Eigenverantwortung nach Maßgabe des Wettbewerbsergebnisses. 
  
8.  Informationen 
  
Der Wettbewerb wird organisiert vom Landkreis Stendal, Wirtschaftsförderung, Arneburger 
Straße 24, 39576 Hansestadt Stendal, Tel.: 03931/607880, Fax: 03931/607888, eMail: 
wirtschaftsfoerderung@landkreis-stendal.de 

 
9. Einwilligung in die Datennutzung 
 
Die im Bewerbungsbogen gemachten Angaben zu personenbezogenen Daten erfolgen 
freiwillig. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb willigen Sie und Ihr Kooperationspartner in 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der von Ihnen angegebenen personenbezogenen 
Daten ein. Die Einwilligung erfolgt freiwillig. Die Daten werden vom Landkreis Stendal zum 
Zwecke der Bewertung und der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Wettbewerbs 
verwendet. Die Daten werden zu diesem Zweck dem Gremium weitergegeben. Eine 
Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht. Es erfolgt eine datenschutzgerechte Vernichtung 
nach Ablauf von 2 Monaten nach Ende der Preisverleihung. 

 


